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Gesetz 

zur Anpassung von Gesetzen an die 

Abgabenordnung (AO. Anpassungsgesetz 

- AOAnpG-) 

Vom 4. Oktober 1977 

Der Landtag hat am 16. September 1977 das folgende Ge

setz beschlossen: 

Artikel 1 

Anderung des Grunderwerbsteuergesetzes 

Das Grunderwerbsteuergesetz in der Fassung vom 25. Mai 

1970 (GBi. S. 295), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 

Gesetzes zur Änderung von gmnderwerbsteuerlichen Vor

schriften vom 3. März 1976 (GBI. S.241), wird wie folgt 

geändert: 

1. § 4 Abs. 1 Nr. 5 erhält folgende Fassung: 

»5. der Erwerb eines Grundstücks durch eine inlän

dische Körperschaft, Personenvereinigung oder 

Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stif

tungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und 

nach der tatsächlichen Geschäftsführung aus

schließlich und unmibtelbar gemeinnützigen oder 

mildtätigen Zwecken dient, wenn das Grundstück 

unmittelbar für gemeinnützige oder mildtätige 

Zwecke benutzt werden soll. Nicht begünstigt ist 

a) der Erwerb eines Grundstücks, das einem wirt

schaftlichen Geschäftsbetrieb (§ 14 der Ab

gabenordnung) dienen soll, es sei denn, daß 

ein Zweckbetrieb (§§ 65 bis 68 der Abgaben

ordnung) gegeben ist, 
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b) der Grundstückserwerb durch gemeinnützige 

Wohnungsunternehmen und Organe der staat

lichen Wohmmgspolitik, gemeinnützige Sied

l'llllgsunternehmen und gemeinnützige Unter

nehmen im Sinne des Reichsheimstättengeset-

zes;«. 

2. In § 4 Abs. 3 Satz 4 und § 11 Abs. 1 Satz 3 werden 

die Worte »bis zum Eintritt der Steuerpflicht« jeweils 

durch die Worte »bis zur Entstehung der Steuer« er

setzt. 

3. In § 9 Abs.3, § 20 Abs. 3 Nr.2 und 3, § 20 Abs.5 

Sätze 1 und 2, § 34 Abs. 1 Nr. 1, § 34 Abs. 2 Nr. 1 

und § 34 Abs. 3 Nr. 1 wird das Wort »Steuerschuld« 

jeweils durch das Wort »Steuer« ersetzt. 

4. Der Fünfte Teil erhält folgende Überschrift: 

»Fünfter Teil: Steuerschuldner, örtliche Zuständigkeit 

und Steuerfestsetzung« . 

5. § 31 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird der Strichpunkt durch einen 

Punkt ersetzt und folgender Satz 2 angefügt: 

»Wird ein Erwerbsvorgang infolge Nichterfüllung 

einer an eine Steuerbefreiung geknüpften Auflage 

nachträglich steuerpflichtig, kann der Veräußerer 

nicht als Steuerschuldner in Anspruch genommen 

werden;«. 

b) In Nummer 2 wird der Strichpunkt durch einen 

Punkt ersetzt und folgender Satz 2 angefügt: 

»Nummer 1 Satz 2 gilt entsprechend;«. 

6. Es wird folgender § 31 a eingefügt: 

»§31 a 

Örtliche Zuständigkeit 

(1) Für die Besteuerung ist das Finanzamt örtlich zu

ständig, in dessen Bezirk das Grundstück belegen ist. 

Erstreckt sich das Grundstück auf die Bezirke mehre

rer Finanzämter, ist das Finanzamt zuständig, in des

sen Bezirk der wertvollste Teil des Grundstücks be

legen ist. 

(2) Abweichend von der Regelung in Absatz 1 ist ört

lich zuständig: 

1. beim Grundstückserwerb durch Verschmelzung 

von Kapitalgesellschaften 

das Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Geschäfts

leitung der UlUfnehmenden Kapitalgesellschaft be

findet; 

2. bei der Vereinigung aller Anteile einer Gesell

schaft, bei der Übertragung aller Anteile einer Ge

sellschaft auf einen anderen und bei den entspre

chenden schuldrechtlichen Geschäften (§ 1 Abs. 3) 

das Finanzamt, in dessen Bezirk sich die Geschäfts

leitung der Gesellschaft befindet. 

Befindet sich die Geschäftsleitung der aufnehmenden 

Kapitalgesellschaft (Nummer 1) oder die Geschäfts

leitung der Gesellschaft (Nummer 2) nicht im Lande 

Baden-Württemberg, so ist das Finanzamt Stuttgart

Körperschaften zuständig.«. 

7. Der Siebente Teil erhält folgende Überschrift: 

»Siebenter Teil: Beginn der Festsetzungsfrist«. 

8. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Die Worte »Verjährung der Steuer« werden je- , 

weils durch das Wort »Festsetzungsfrist« und die \. 

Worte »der Steueranspruch« jeweils durch die 

Worte »die Steuer« ersetzt. 

b) Im letzten Satz wird das Wort »sechsten« durch 

das Wort »siebenten« ersetzt. 

9. § 36 erhält folgende Fassung: 

»§ 36 

Anzeigen der Gerichte, Behörden und Notare 

(1) Die Anzeigen der Gerichte, Behörden und Notare 

(Artikel 97 § 5 des Einführungsgesetzes rur Abgaben

ordnung vom 14. Dezember 1976-BGBl. I S. 3341-) 

sind durch Übersendung von zwei Abschriften der 

Urkunde über den Rechtsvorgang, den Antrag, den 

Beschluß oder die Entscheidung zu erstatten. 

(2) Das Finanzamt, dem eine Anzeige erstattet wor- ' 

den ist, teilt den Inhalt der Anzeige anderen Finanz

ämtern mit, soweit die Anzeige für andere Finanz

ämter von Bedeutung ist.«. 

10. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Sie haben auch alle übrigen Erwerbsvorgänge an

zuzeigen, über die ein Gericht, eine Behörde oder 

ein Notar eine Anzeige nach Artikel 97 § 5 des 

Einführungsgesetzes rur Abgabenordnung vom 

14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341) nicht zu er

statten hat.«. 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort »Steuerschuld« 

durch das Wort »Steuer« ersetzt. 
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e) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte »§ 76 Ziff. 1 

der Reichsabgabenordnung« durch die Worte 

»§ 31 a« ersetzt. 

11. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte »§ 189 d der Reichs

abgabenordnung« durch die Worte »Artikel 97 § 7 

des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung 

vom 14. Dezember 1976 BGBL I S. 3341 -« er

setzt. 

b) In Satz 2 Nr.2 werden die Worte »der Behörde, 

dem Beamten oder dem Notar« durch die Worte 

»dem Gericht, der Behörde oder dem Notar« er

setzt. 

12. § 40 wird aufgehoben. 

13. Es wird folgender § 42 eingefügt: 

»§ 42 

Anwendung des Lastenausgleichsgesetzes 

Auf die Grunderwerbsteuer ist § 77 des Lastenaus

gleichsgesetzes vom 14. August 1952 (BGBL I S. 446) 

in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Das 

gleiche gilt für Rechtsvorschriften, die zur Durchfüh

rung dieser Vorschrift erlassen sind oder erlassen 

werden.«. 

Artike12 

Änderung des Gesetzes über Grunderwerbsteuer

befreiung bei Maßnahmen zur Verbesserung 

der Wirtsdlaftsstruktur 

Das Gesetz über Grunderwerbsteuerbefreiung bei Maß

nahmen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur vom 

10. Juli 1973 (GB1. S.204), geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes zur Änderung von grunderwerbsteuerlichen Vor

schriften vom 3. März 1976 (GBl. S. 241), wird wie folgt 

geändert: 

1. In § 3 Satz 4 werden die Worte »bis zum Eintritt der 

Steuerpflicht« durch die Worte »bis zur Entstehung 

der Steuer« ersetzt. 

2. Die Überschrift zu § 4 erhält folgende Fassung: 

»Beginn der Festsetzungsfrist«. 

3. In § 4 werden das Wort »Verjährungsfrist« jeweils 

durch das Wort »Festsetzungsfrist« und die Worte 

»der Steneranspruch« jeweils durch die Worte »die 

Steuer« ersetzt. 

Artikel 3 

Jl.'nderung des Gesetzes zur JJ.'nderung des 

Grunderwerbsteuergesetzes vom 5. Februar 1974 

In Artikel 2 Absatz 2 letzter Satz des Gesetzes zur Ände

rung des Grunderwerbsteuergesetzes vom 5. Februar 1974 

(GBl. S.65) werden die Worte »bis zum Eintritt der 

Steuerpflicht« durch die Worte »bis zur Entstehung der 

Steuer« ersetzt. 

Artikel 4 

Jfnderung des Kirchensteuergesetzes 

Das Gesetz über die Erhebung von Steuern durch öffent

lich-rechtliche Religionsgemeinschaften in Baden-Würt

temberg (Kirchensteuergesetz - KiStG) vom 18. Dezem

ber 1969 (GBL 1970 S. 1), zuletzt geändert durch das Ge

setz vom 10. Februar 1976 (GBI. S. 98), wird wie folgt ge

ändert: 

1. § 11 Satz 3 erhält folgende Fassu~g: 

»Der Achte Teil der Abgabenordnung findet keine An

wendung.«. 

2. In § 15 werden 

a) in der Überschrift das Wort »Beitreibull'g« durch 

das Wort »Vollstreckung«, 

b) das Wort »Reichsabgabenordnung« durch das Wort 

»Abgabenordnung« und 

e) das Wort »beigetrieben« durch das Wort »voll

streckt« 

ersetzt. 

3. § 21 wi!rd wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort »Beitreibung« 

durch das Wort »Vollstreckung« ersetzt. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

»(3) Die §§ 234, 235, 237 und 240 sowie der Achte 

Teil der Abgabenordnung finden auf die Kirchen

steuer keine Anwendung.«. 

4. § 26 wird wie folgt geändert: . 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird nach dem Wort >einzurei

chen< folgendes eingefügt: 

>; sie darf keine Bedingungen oder Zusätze enthal

ten.< 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

e) Absätze 3 und 4 werden Absätze 2 und 3 und er

halten folgende Fassung: 
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»(2) Zur Niederschrift abgegebene Austrittserklä

rungen werden mit der Unterzeichnung der Nieder

schrift,. in öffentlich beglaubigter Form eingereich

te mit ihrem Eingang wirksam. 

(3) Der Austritt ist dem Ausgetretenen zu beschei

nigen und der für den Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt des Ausgetretenen 2'lUStändigen Kirchen

gemeinde oder Religionsgemeinschaft unverzüglich 

mitzuteilen.« 

Artikel 5 

Jfnderung des Kommunalabgabengesetzes 

Das Kommunalabgabengesetz (KAG) vom 18. Februar 

1964 (GBL S. 71), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 

Anpassung des Landesrechts an das Zweite Gesetz zur 

Reform des Strafrechts und das Einführungsgesetz zum 

Strafgesetzbuch vom 26. November 1974 (GBL S. 508), 

wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort »Abgabenpflichti

gen« durch das Wort »Abgabenschuldner« ersetzt. 

2. § 3 erhält folgende Fassung: 

»§ 3 

Anwendung von Bundesrecht 

(1) Auf die Kommunalabgaben sind die folgenden Be

stimmungen der Abgabenordnung in der jeweils gel

tenden Fassung sinngemäß anzuwenden, soweit sie 

sich nicht auf bestimmte Steuern beziehen und soweit 

n'icht dieses Gesetz besondere Vorschriften enthält: 

1. aus dem Ersten Teil- Einleitende Vorschriften -

a) über den Anwendungsbereich § 2, 

b) über die steuerlichen Begriffsbestimmungen § 3 

Abs. 1, Abs.3 mit der Maßgabe, daß Zwangs

gelder und Kosten nicht als Nebenleistungen an· 

zusehen sind, Abs. 4 sowie §§ 4, 5 und 7 bis 15, 

c) über das. Steuergeheimnis § 30 mit folgenden 

Maßgaben: 

aa) die Vorschrift gilt nur für kommunale Steu

ern, die Abgabe zur Förderung des Frem

denverkehrs sowie die Feuerwehrabgabe, 

bb) bei der Hundesteuer darf in Schadensfällen 

Auskunft über Namen und Anschrift des 

Hundehalters an Behörden und Schadensbe

teiligte gegeben werden, 

ce) die Entscheidung nach Absatz 4 Nr.5 Buch

stabe c trifft das Hauptorgan der Körper

schaft, der die Abgabe zusteht, 

d) über die Haftungsbeschränkung für Amtsträger 

§ 32, 

2. aus dem Zweiten Teil Steuerschuldrecht 

a) über die Steuerpflichtigen §§ 33 bis 36, 

b) über das Steuersch'llidverhältnis §§ 37 bis 50, 

c) über steuerbegünstigte Zwecke §§ 51 bis 68, 

d) über die Haftung §§ 69, 70, § 71 mit der Maß

gabe, daß die Vorschriften über die Steuerheh

lerei keine Anwendung finden, §§ 73 bis 75 und 

77, 

3. aus dem Dritten Teil - Allgemeine Verfahrensvor

schriften .. 

a) über die Verfahrensgrundsätze §§ 78 bis 81, § 82 

Abs. 1 und 2, § 83 Abs. 1 mit der Maßgabe, daß 

in den Fällen des Satzes 2 die Anordnung von 

der obersten Dienstbehördegetrofl'en wird, §§ 85 

und 86, § 87 mit der Maßgabe, daß in den Fällen 

des Absatzes 2 Satz 2 die Vorlage einer von ei

nem öffentlich bestellten und beeidigten Urkun

denübersetzer angefertigten oder beglaubigten 

übersetzung verlangt werden kann, §§ 88 bis 93, 

§ 96 Abs. 1 bis Abs. 7 Satz 1 und 2, §§ 97 bis 99, 

§ 101 Abs. 1, §§ 102 bis 110, § 111 Abs. 1 bis 3 

und Abs. 5, §§ 112 bis 115 und § 117 Abs. 1, 2 

und Abs. 4, 

b) über die Verwaltungsakte §§ 118 bis 133 mit der 

Maßgabe, daß in § 126 Abs.2 und in § 132 an 

die Stelle des finanzgerichtlicben Verfahrens das 

verwaltungsgerichtliche Verfahren tritt, 

4. aus dem Vierten Teil .. Durchführung der Besteue

rung 

a) über die Erfassung der Steuerpflichtigen § 136, 

b) über die Mitwirkungspflichten §§ 140, 143, 145 

bis 149, § 150 Abs. 1 bis 5, §§ 151, 152 und 

§ 153 Abs. 1 und 2, 

c) über das Festsetzungs- und Feststellungsverfah

ren § 155, § 156 Abs. 2, §§ 157 bis 162, § 163 

Abs. 1 Satz 1 und 3, §§ 164 bis 168, § 169 mit 

der Maßgabe, daß in Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 das 

Verwaltungszustellungsgesetz für Baden-Würt

temberg Anwendung findet und daß die Festset

zungsfrist nach Absatz 2 Satz 1 einheitlich vier 

Jahre beträgt, § 170 Abs.1 bis 3, § 171 Abs. 1 

und 2, Abs. 3 mit der Maßgabe, daß an Stelle 

des § 100 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 sowie des 
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§ 101 der Finanzgerichtsordn'llng § 113 Abs. 1 

Satz 1 und Abs.4 der Verwaltungsgerichtsord

nung Anwendung findet, § 171 Abs. 4 und 6 bis 

13, §§ 172 bis 177, 191 bis 194, § 195 Satz 1 

und §§ 196 bis 203, 

5. aus dem Fünf<ten Teil- Erhebungsverfahren -

a) über die Verwirklichung, die Fälligkeit und das 

Erlöschen von Ansprüchen aus dem Steuer

schuldverhältnis §§ 218, 219, § 220 Abs. 2, §§ 221 

bis 223, § 224 Abs. 2, §§ 225, 226, § 227 Abs. 1 

und §§ 228 bis 232, 

b) über die Verzinsung und die Säumniszuschläge 

§ 233, § 234 Abs. 1 und 2, § 235;' § 236 mit der 

Maßgabe, daß in Absatz 3 an Stelle des § 137 

Satz 1 der Finanzgericl:ttsordnung § 155 Abs.5 

der Verwaltungsgerichtsordnung Anwendung 

findet, § 237 Abs. 1 mit der Maßgabe, daß als 

außergerichtlicher Rechtsbehelf an Stelle des ab

gabenrechtlichen Einspruchs (§ 348 der Abgaben

ordnung) der Widerspruch (§ 68 der Verwal

tungsgerichtsordnung) gegeben ist, Abs. 2, Abs. 4 

mit der Maßgabe, daß § 234 Abs. 3 keine An

wendung findet, und §§ 238 bis 240, 

c) über die Sicherheitsleistung §§ 241 bis 248, 

6. aus dem Sechsten Teil- Vollstreckung-

a) über die Allgemeinen Vorschriften § 251 Abs. 3, 

b) über die Niederschlagung § 261. 

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten entspre

chend für Verspätungszuschläge, Zinsen und Säumnis

zuschläge (abgabenrechtliche Nebenleistungen). Die in 

Absatz 1 Nr.4 Buchst. c enthaltenen Vorschriften gel

ten nnr, soweit dies besonders bestimmt wird. 

(3) Oie in Absatz 1 genannten Vorschritten sind je

weils mit der Maßgabe anzuwenden, daß 

1. anstelle der Finanzbehörde oder des Finanzamt~ 

die Körperschaft <tritt, der die Abgabe Zlusteh't, 

2. dem Begriff »Steuer(n)« allein oder im Wort-

zusammenhang der Begriff »Abgabe(n)« ent-

spricht, 

3. dem Wort »Besteuerung« die Worte »Heranziehung 

zu Abgaben« entsprechen.«. 

3. § 5 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung: 

»§ 5 

Zuwiderhandlungen 

(1) Die Strafvorschriften des § 370 Abs. 1, 2, 4 und 

Abs. 5, des § 371, des § 375 Abs.2 und des § 376 der 

Abgabenordnung über die Steuerhinterziehung und die 

Bußgeldvorschrift des § 378 der Abgabenordnung über 

die leichtfertige Steuerverkürzung sind in ihrer jeweils 

geltenden Fassung entsprechend anzuwenden. 

(2) Das Höchstmaß der Freiheitsstrafe bei entspre

chender Anwendung des § 370 Abs. 1 der Abgaben

ordnung beträgt zwei Jahre.«. 

4. In § 12 werden die Worte »; die Verjährungsfrist be

trägt 5 Jahre« gestrichen. 

5. Nach § 16 wird folgender § 16 a eingefügt: 

»§ 16 a 

Einschränkung von Grundrechten 

Durch Maßnahmen auf Grund dieses Gesetzes kön

nen eingeschränkt werden das Recht auf körperliche 

Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundge

setzes), die Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 

des Grundgesetzes) und die Unverletzlichkeit der Woh

nung (Artikel 13 des Grundgesetzes).«. 

Artike16 

Ä'nderung des Landesgebührengesetzes 

Das Landesgebührengesetz vom 21. März 1961 (GBl. S. 

59), zuletzt geändert durch. Artikel 29 des Strafrechts

anpassungsgesetzes vom 26. November 1974 (GBl. S. 508), 

wird wie folgt geändert: 

1. § 21 Abs. 3 erhält fölgende Fassung: 

»(3) Die Vorschriften der §§ 230 bis 232 der Abgaben

ordnung sind iJn der jeweils geltenden Fassung entspre

chend anzuwenden.«. 

2. § 22 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fas.sung: 

»(1) Die Strafvorschriften des § 370 Abs.1, 2, 4 und 5 

sowie der §§ 371 und 376 der Abgabenordnung über 

die Steuerhinterziehung und die Bußgeldvor..schrift des 

§ 378 der Abgabenordnung über die leichtfertige Steu

erverkürzung sind in der jeweils geltenden Fassung ent

sprechend anzuwenden. 

(2) Das Höchstmaß der Freiheitsstrafe bei entsprechen

der Anwendung des § 370 Abs. 1 der Abgabenord

nung beträgt zwei Jahre.«. 
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Artikel 7 

.ifnderung 

des Landesverwaltungsvollstreckungsgesetzes 

§ 15 Abs.1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für 

Baden-Württemberg (Landesverwaltungsvollstreckungsge

setz - LVwVG -) vom 12. März 1974 (GBi. S. 93) erhä:1t 

folgende Fassung: 

»(1) Auf die Beitreibung sind die §§ 258, 260, 262 bis 

264, 266, 267, 281 bis 283, § 285 Abs. 1, §§ 286, 292 bis 

314, § 315 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1, § 316 Abs. 1, 

Abs.2 Satz 1 und 2 und Abs. 3 und §§ 317 bis 327 der 

Abgabenordnung sinngemäß mit der Maßgabe anzuwen

den, daß an die Stelie des Vollziehungsbeamten der Voll

streckungsbeamte tritt.«. 

Artikel 8 

Aufhebung von Rechtsvorschriften 

Das Gesetz über die Anwendung bundesrechtlicher Vor

schriften des allgemeinen Abgabenrechts vom 27. Juni 

1955 (GBi. S. 102), zuletzt geändert durch das Gesetz 

über die Erhebung von Steuern durch öffentlich-rechtliche 

Religionsgemeinschaften in Baden-Württemberg (Kirchen

steuergesetz - KiStG) vom 18. Dezember 1969 (GBi. 1970 

S. 1) wird aufgehoben. 

Artikel 9 

Verweisungen in Rechtsvorschriften 

Soweit in Rechtsvorschriften auf Bestimmungen verwie

sen ist, die durch Artikel 96 des Einführungsgesetzes zur 

Abgabenordnung vom 14. Dezember 1976 (BGBi. I S. 

3341) aufgehoben werden, treten an deren Stelle die ent

sprechenden Bestimmungen der Abgabenordnung. 

Artikel 10 

Vbergangsvorschriften 

Soweit in den Artikeln 4 bis 7 Bestimmungen der Abga

benordnung für anwendbar erkläl1t werden, gelten, soweit 

in den einzelnen Artikeln nichts anderes bestimmt ist, die 

§§ 1, 2, 8, 9, § 10 Abs. 1, §§ 11, 14, 15 und § 16 Abs. 1 

des Artikels 97 des Einführungsgesetzes zur Abgabenord

nung entsprechend mit der Maßgabe, daß anstelle der 

Stichtage 1. Januar 1977 und 31. Dezember 1976 der Tag 

des Inkrafttretens dieses Gesetzes bzw. der vorhergehende 

Tag tritt. 

Artikel 11 

Ermächtigung zur Neubekanntmachung 

Die zuständigen Ministerien werden ermächtigt, den Wort

laut der durch dieses Gesetz geänderten Gesetze in der im 

Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden Fassung mit 

neuer Paragraphenfolge bekanntzumachen und Unstim

migkeiten des Wortlauts zu beseitigen. 

Artike112 

lnkrafttreten 

Die Artikel 1 bis 4 und Artikel 8 treten am 1. Januar 

1977, die übrigen Artikel mit Beginn des auf die Verkün

dung folgenden Monats in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

STUITGART, den 4. Oktober 1977 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

DR. FILBINGER 

GLEICHAUF 

DR.HAHN 

GRIESINGER 

Gesetz 

SCHIESS 

TEUFEL 

zur Änderung des Hochschulgesetzes, des 

Kunsthochschulgesetzes, des Gesetzes über die 

Rechtsstellung der Pädagogischen 

Hochschulen und der Berufspädagogischen 

Hochschule sowie des Fachhochschulgesetzes 

Vom 4. Oktober 1977 

Der Landtag hat am 15. September 1977 das folgende 

Gesetz beschlossen: 

INHALTSüBERSICHT 

Artikel 1: Hochschulgesetz 

Artikel 2: Kunsthochschulgesetz 

Artike1'3: Gesetz über die Rechtsstellung der Pädagogischen Hoch· 
schule und der Berufspädagogischen Hochschule 

Artikel 4: Fachhochschulgesetz 

ArtikelS: Inkrafttreten 

Artikel 1 

Hochschulgesetz 

Das Hochschulgesetz in der Fassung vom 27.Juli 1973 

(GBi. S. 246), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Haus

haltsanpassungsgesetzes vom 16. Dezember 1975 (GBi. 

S. 851), wird wie folgt geändert: 
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1. Die überschrift des Fünften Abschnitts erhält folgende 

Fassung: »Fünfter Abschnitt: Prüfungen«. 

2. In § 53 Abs. 3 Satz 1 und § 64 Abs. 1 Satz 2 werden 

die Worte »in der Prüfungsordnung« gestrichen. 

3. § 65 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:: 

»Die Regelstudienzeit für ein Studium, das mit der 

Ersten juristischen Staatsprüfung oder durch die 

Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an 

Gymnasien oder für ein Lehramt des höheren Dien

stes an beruflichen Schulen abgeschlossen werden 

soll, beträgt vier Jahre; die Regelstudienzeit für das 

Studium, das mit der Wissenschaftlichen Prüfung 

für das Lehramt an der Unter- und Mittelstufe 

der Gymnasien abgeschlossen werden soll, beträgt 

drei Jahre. Die Regelstudienzeiten für andere Stu

diengänge, die durch staatliche oder kirchliche Prü

fungen abgeschlossen werden, werden in den jewei

ligen staatlichen oder kirchlichen Prüfungsordnun

gen festgelegt; soweit es sich um Iandesrechtliche 

Prüfungsordnungen handelt, wird das jeweils zu

ständige Ministerium unter Beachtung des Zwecks 

der Prüfung ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

die Regelstudienzeit zu bestimmen. Die Regelstu

dienzeit für Studiengänge, die mit Hochschulprü

fungen abgeschlossen werden, werden in den Hoch

schulprüfungsordnungen festgelegt. Die Regelstu

dienzeiten sollen in der Regel vier Jahre nicht über

schreiten; für Ergänzungsstudien soll eine kürzere 

Regelstudienzeit vorgesehen werden.«. 

b) Absatz 4 Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

» 1. die Regelstudienzeit einschließlich der Anrech

nung fachlich gleichwertiger Studienzeiten auch 

anderer Studiengänge,«. 

Artikel 2 

KunsthochscJmlgesetz 

Das Gesetz über die Kunsthochschulen im Lande Baden

Württemberg (Kunsthochschulgesetz) vom 12. Februar 

1975 (GBL S. 103) wird wie folgt geändert: 

1. In § 25 Abs.2 Satz 1 werden die Worte »inder Prü

fungsordnung vorgesehene« gestrichen. 

2. In § 31 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

»(2) Die Regelstudienzeiten für Studiengänge, die 

durch die künstlerische Prüfung für das Lehramt an 

Gymnasien abgeschlossen werden, werden in der staat

lichen Prüfungsordnung unter Beachtung des Zwecks 

der Prüfung festgelegt. Die Regelstudienzeiten der Stu

diengänge, die mit Hochschulprüfungen abgeschlossen 

werden, werden in den Hochschulprüfungsordnungen 

festgelegt. Sie sollen in der Regel vier Jahre nicht über

schreiten; für Studiengänge im Sinne des § 33 soll eine 

kürzere Regelstudienzeit vorgesehen werden.«. 

Artikel 3 

Gesetz über die Rechtsstellung der 

Pädagogischen Hochschulen 

und der Berufspädagogischen Hochschule 

§ 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Rechtsstellung der Päd

agogischen Hochschrulen und der Berufspädagogischen 

Hochschule vom 26. Juli 1971 (GBl. S.301), zuletzt ge

ändert durch das Gesetz zur Änderung des Hochschul. 

gesetzes vom 19. Juli 1973 (GBL S. 229), erhält folgende 

Fassung: 

»(1) Die §§ 53 bis 58 und § 65 des Hochschulgesetzes in 

der jeweils geltenden Fassung finden mit der Maßgabe 

entsprechende Anwendung, daß in Studiengängen mit 

dem Ziel einer Lehramtsprüfung von Zwischen- oder 

Vorprüfungen abgesehen werden kann. Die Regelstudien

zeit für den Studiengang für das Lehramt an Grund- und 

Hauptschulen beträgt drei Jahre, für den grundständigen 

Studiengang für das Lehramt an Sonderschulen vier Jah

re, für den Aufbaustudiengang für das Lehramt an Son

derschulen zwei Jahre und für den Studiengang für das 

Lehramt an ReaIschulen drei Jahre. Die Regelstudienzeit 

für die Studiengänge für die Lehrämter des gehobenen 

Dienstes an beruflichen Schulen wird in der jeweiligen 

Prüfungsordnung festgelegt, sie soll in der Regel drei 

Jahre nicht überschreiten. Die Regelstudienzeit in Stu

diengängen, die mit einer Hochschulprüfung abgeschlos

sen werden, wird in der Hochschulprüfungsordnung fest

gelegt, sie soll in der Regel vier Jahre nicht überschrei

ten.«. 

Artikel 4 

F achhochsdw[gesetz 

Das Gesetz über die Fachhochschulen im Lande Baden

Württemberg (Fachhochschulgesetz - FHG -) vom 21. 

Dezember 1971 (GBl. 1972 S.7), zuletzt geändert durch 

Gesetz zur Änderung des Fachhochschulgesetzes vom 

3. März 1976 (GB1. S. 217), wird wie folgt geändert: 
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1. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 6 Satz 1 Nr. 2 wird nach dem Wort »ist« 

der Punkt durch einen Beistrich ersetzt und folgen

de Nummer 3 angefügt: 

»3. wer die Zulassung zu einem Studiengang be

antragt, zu dem er bereits früher zugelassen 

war und aus den in § 15 Abs. 2 Nr. 3 und 4 ge

nannten Gründen exmatrikuliert wurde oder 

hätte eXmatrikuliert werden können.«. 

b) Absatz 8 wird aufgehoben. 

2. Nach § 14 wird folgender § 15 eingefügt: 

»§ 15 

Exmatrikulation 

(1) Mit der Aushändigung des Zeugnisses über die bestan

dene Abschlußprüfung ist der Student exmatrikuliert. 

(2) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 

1. er dies beantragt, 

2. ein Versagungsgrund nach § 14 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 und 

2 nachträglich eintritt, 

3. er in dem von ihm gewäh1ten Studiengang nach Ab

lauf einer in der Studien- und Prüfungsordnung be

stimmten Studiendauer keinen Prüfungsanspruch be

sitzt oder 

4. einen nach § 17 Abs. 1 geforderten Leistungsnachweis 

zu dem in der Studien- und PrüfU]}lgsordnung gemäß 

§ 17 Abs. 1 festgelegten Zeitpunkt nicht erbracht hat. 

(3) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 

1. ein Versagungsgrund nach § 14 Abs.6 Satz 2 Nm. 1 

bis 3 nachträglich eintritt oder 

2. er sich nicht innerhalb der festgesetzten Frist zur Fort~ 

setzung seines Studiums zurückgemeldet Hat, es sei 

denn, daß er dies nicht zu vertreten hat.«. 

3. § 17 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

»Diese müssen gewährleisten, daß das Studium recht

zeitig abgeschlossen werden kann und vorsehen, daß 

nach erfolgloser Wiederholung einer Leistungsnach

weisprüfung oder nach Ablauf einer bestimmten Stu

diendauer oder nach überschreiten eines für die Lei

stungsnachweisprüfung und deren Wiederholung vor" 

geschriebenen Termins kein Prüfungs anspruch mehr 

besteht, es sei denn, daß in den beiden zuletzt genann

ten Fällen den Studenten kein Verschulden trifft, daß 

er sich nicht rechtzeitig einer Prüfung unterzog.«. 

Artike15 

Obergangsbestimmungen 

§ 53 Abs. 3 Satz 1 des Hochschulgesetzes findet im rechts

wissenschaftlichen Studiengang erstmals nach Ablauf des 

Wintersemesters 1978/1979 Anwendung. 

Artikel 6 

lnkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

STUTI'GART, den 4. Oktober 1977 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

DR. FILBINGER 

GLEICHAUF 

DR.HAHN 

GRIESINGER 

SCffiESS 

TEUFEL 

Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg (StiftG) 

Vom 4. Oktober 1977 

Der Landtag hat am 16. September 1977 das folgende 

Gesetz beschlossen: 

INHALTSVERZEICHNIS 

Erster Teil: 

Allgemeine Bestimmungen 

Geltungsbereich 

Auslegungsgrundsatz 

Stiftungsbehörde 

Stiftungsverzeichnis 

Zweiter Teil: 

Stiftungen des b,ürgerlidwn Rechts 

Genehmigung 

Stiftungsgeschäft, Stiftungssatzung 

Stiftungsverwaltung, Stiftungsvermögen 

Rechtsaufsicht 

Unterrichtung und Prüfung 

Beanstandung 
Anordnung ,und Ersatzvornahme 

Abberufung und Bestellung von Organmitgliedern 

Anzeigepflicht 

Zweckänderung, Zusammenlegung, Aufhebung 

Vermögensanfall 

Bekanntm'aclmngen 

Dritter Teil: 

Stiftungen des öffentlidlen Redlts 

Errichtung 

Entstehung 

§§ 

1 
2 

3 
4 

5 

6 
7 
8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

17 

18 
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Geltende Rechtsvorschriften 

Rechtsaufsicht 
Zwecklinderung, Zusammenlegung, Aufhebung 

Vielter Teil: 

Besondere Arten von Stiftungen 

1. Abscbnitt: Kirchliche Stiftungen 
Begriffsbestimmung 

Geltende Rechtsvorschriften 
Entstehung 

Stiftungsverwaltung, Stiftungsaufsicht 

19 

20 
21 

22 
23 
24 
25 

Zweckänderung, Zusammenlegung, Aufhebung, Vermögensanfall 26 
Stiftungsverzeicbnis 27 

Stiftungsbehörde 28 

Rechtsstellung bestehender Stiftungen 29 
Stiftungen der Weltanschauungsgemeinschaften 30 
2. Abschnitt: Kommunale Stiftungen 31 

3. Abschnitt: Fideikommißauflösungsstiftungen 

Fünfter Teil: 

Sonderregelung jar den ehemals badischen Landesteil 

Geltungsbereich 
Weltliche Ortsstiftungen 
Weltliche Distrikts- und Landesstiftungen 
Sonstige Stiftungen 

Verwaltung 
Freistellung von Kosten und Abgaben 

Sechster Teil: 

Sclllußbestimmungen 

Bestehende Stiftungen 

Anzeige bestehender Stiftungen zum Stiftungsverzeicbnis 
Ordnungswidrigkeiten 

Änderung des württembergischen Gesetzes über die Kirchen 

Änderung der Gemeindeordnung 
Änderung des Baden-Württembergischen Ausführungsgesetzes 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
Aufhebung von Vorschriften 
Inkrafttreten 

ERSTER TEIL 

AUgerneine Bestimmungen 

§ 1 

Geltungsbereich 

32 

33 
34 
35 
36 
37 

38 

39 
40 
41 
42 
43 

44 
45 
46 

Dieses Gesetz gilt für die rechtsfähigen Stiftungen des 

bürgerlichen und öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Ba

den-WÜI1temberg. 

§2 

Auslegungsgrundsatz 

Bei der Anwendung dieses Gesetzes ist der wirkliche oder 

mutmaßliche Wille des Stifters zu beachten. 

§ 3 

Stiftungsbehörde 

(1) Stiftungsbehörde ist das Regierungspräsidium. örtlich 

zuständig ist das Regierungspräsidium, in dessen Bezirk 

die Stiftung ihren Sitz hat oder haben soll. 

(2) Stiftungsbehörde für die in § 35 Abs. 2 unter Num

mern 1 bis 5 genannten Stiftungen ist das Kultusministe

rium. 

(3) Ist das Land Stifter oder Mitstifter oder wird die Stif

tung durch das RegierußIgspräsidium verwaltet, nimmt das 

Ministerium die Aufgaben der Stiftungsbehörde wahr, in 

dessen Geschäftsbereich der Zweck der Stiftung überwie

gend fällt. Wird die Stiftung durch ein Ministerium ver

waltet, nimmt dieses Ministerium die Aufgaben der Stif

tungsbehörde wahr. 

§4 

Stiftungsverzeichnis 

(1) Bei jedem Regierungspräsidium wird ein Verzeichnis 

der Stiftungen geführt, die ihren Sitz im Regierungsbezirk 

haben. 

(2) In das Stiftungsverzeichnis sind einzutragen 

1. Name, 

2. Sitz, 

3. Zweck, 

4. Vertretungsberechtigung und Zusammensetzung der 

vertretungsberechtigten Organe 

der Stiftung und 

5. Tag der Verleihung der Rechtsfähigkeit und verleihen

de Behörde. 

(3) Die Stiftungsbehörden sind verpflichtet, dem für die 

Führung des Stiftungsverzeichnisses zuständigen Regie

rungspräsidium die nach Absatz 2 erforderlichen Mittei

lungen zu machen. 

(4) Die Einsicht in das Stiftungsverzeichnis ist jedem ge

stattet, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht. Die 

Eintragung im Stiftungsverzeichnis begründet nicht die 

Vermutung ihrer Richtigkeit. 

ZWEITER TEIL 

Stiftungen des bürgerlichen Rechts 

§5 

Genehmigung 

Die Genehmigung einer Stiftung wird durch die Stiftungs

behörde erteilt. Sie darf nur erteilt werden, wenn die 

dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stütungszwecks 

gesichert erscheint. 
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§6 

Stiftungsgeschäft, Stiftungssatzung 

(1) Das Stiftungsgeschäft muß Bestimmungen enthalten 

über 

1. Name, 

2. Sitz, 

3. Zweck, 

4. Vermögen und 

5. Organe 

der Stiftung. 

(2) Jede Stiftung muß eine Satzung haben. Die Satzung 

muß die in Absatz 1 genannten Bestimmungen enthalten. 

Sie soll ferner Regelungen treffen über 

1. Zahl, Berufung, Amtsdauer und Abberufung der Mit

glieder der Stiftungsorgane, 

2. Geschäftsbereich und Vertretungsberechtigung der Stif

tungsorgane, 

3. Einberufung, Beschlußfähigkeit und Beschlußfassung 

der Stiftungsorgane, 

4. Satzungsänderungen, 

5. etwaige Rechte der durch die Stiftung Begünstigten, 

6. Aufhebung der Stiftung und 

7. Vermögensanfall nach dem Erlöschen der Stiftung. 

(3) Fehlen Satzungsbestimmungen, kann die Stiftungs

behörde die Satzung bei der Genehmigung der Stiftung 

ergänzen, wenn der Stifter hierzu nicht mehr in der Lage 

ist. Dies gilt nicht für Bestimmungen über Zweck und 

Vermögen der Stiftung. 

(4) Satzungsänderungen durch Stiftungsorgane bedürfen 

der Genehmigung der Stiftungs behörde. Die Stiftungs

behörde kann die Satzung einschließlich der Bestimmun

gen über den Zweck der Stiftung ändern, soweit dies we

gen wesentlicher Änderung der Verhältnisse geboten ist 

und wenn die zur Satzungsänderung befugten Stiftungs

organe die erforderliche Änderung nicht vornehmen; die 

Änderung bedarf zu Lebzeiten des Stifters seiner Zustim

mung. 

§7 

Stiftungsverwaltung, Stiftungsvermögen 

(1) Die Stiftung ist nach den Gesetzen, dem Stiftungs

geschäft und der Stiftungssatzung sparsam und wirtschaft-

lich zu verwalten. Die Verwaltung dient der dauernden 

und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungs zwecks. 

(2) Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu er

halten, es sei denn. daß die Satzung eine Ausnahme zu

läßt oder der Stifterwille nicht anders zu verwirklichen 

ist; der Bestand der Stiftung muß auch in diesen Fällen 

für angemessene Zeit gewährleistet sein. Das Stiftungsver

mögen ist von anderem Vermögen getrennt zu halten. 

(3) Die Stiftungen haben nach den Grundsätzen ord

nungsgemäßer Buchführung Rechnung zu führen. 

§8 

Rechtsaufsicht 

(1) Die Stiftungen stehen unter der Redltsaufsicht des 

Landes. Sie besdlränkt sich darauf, zu überwachen, daß 

die Verwaltung der Stiftungen die Gesetze, das Stiitungs

geschäft und die Stiftungssatzung beadltet. 

(2) Maßnahmen der Rechtsaufsicht sind die in den §§ 9 

bis 13 genannten Maßnahmen. Maßnahmen nach den 

§§ 10 bis 12 und Anzeigepfiichten nach § 13 Abs. 1 Nm. 

1 bis 3 entfallen, wenn und solange eine ordnungsgemäße 

Überwachung der Verwaltung durch ein in der Stiftungs

satzung vorgesehenes unabhängiges Kontrollorgan ge

währleistet erscheint. 

(3) Rechtsaufsichtsbehörde ist die Stiftungsbehörde. Ober

ste Rechtsaufskhtsbehörde ist in den Fäl1en des § 3 Abs. 1 

das Ministerium, in dessen Geschäftsbereich der Zweck 

der Stiftung überwiegend fällt. 

§9 

Unterrichtung und Prüfung 

(1) Die Stintungsbehörde kann sich über einzelne Ange

legenheiten der Stiftung unterridlten. Die Sdftungsorga

ne sind zur Auskunft und Vorlage von Unterlagen ver

pflichtet. 

(2) Die Stiftung ist verpflichtet, der Stiftungsbehörde 

1. die Zusammensetzung und jede Änderung der Zusam

mensetzung der vertretungsberechtigten Organe un

verzüglich anzuzeigen, 

2. innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines jeden 

Geschäftsjahres eine Jahresrechnung mit einer Vermö

gensübersicht und einem Bericht über die Erfüllung 

des Stiftungszwecks vorzulegen. Die Stiftungsbehörde 

kann zulassen, daß J ahresrechn'llng und Bericht in grö

ßeren als jährlichen Zeitabständen vorgelegt werden. 
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(3) Die Stiftungsbehörde kann die Verwaltung der Stif

tung auf Kosten der Stiftung prüfen oder prüfen lassen. 

§ 10 

Beanstandung 

Die Stiftungsbehörde kann Maßnahmen der Stiftungsor

gane, die den Gesetzen, dem Stiftungsgeschäft oder der 

Stiftungssatzung widersprechen, beanstanden und verlan

gen, daß sie innerhalb einer bestimmten Frist aufgehoben 

oder rückgängig gemacht werden. Beanstandete Maßnah

men dürfen nicht vollzogen werden. 

§11 

Anordnung und Ersatzvornahme 

(1) Trifft ein Stiftungsorgan eine durch Gesetz oder Stif

tungssatzung gebotene Maßnahme nicht, kann die Stif

tungsbehörde anordnen, daß die Maßnahme innerhalb ei

ner bestimmten Frist durchgeführt wird. 

(2) Kommt das Stiftungs organ einer Anordnung nach § 10 

oder nach Absatz 1 i'Ilnerhalb der Frist nicht nach, kann 

die Stiftungsbehörde die Maßnahme auf Kosten der Stif

tung durchführen oder durchführen lassen. 

(3) Ansprüche der Stiftung gegen Mitglieder von vertre

tungsberechtigten Organen werden von der Stiftungsbe

hörde im Namen und auf Kosten der Stiftung geltend ge

macht. 

§ 12 

Abberufung und Bestellung von Organmitgliedern 

(1) Die Sülltungsbehörde kann ein Mitglied eines Stif

tungsorgans aus wichtigem Grund, insbesondere wegen 

grober Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zu ordnungs

gemäßer Geschäftsführung, abberufen. Sie kann ein neu

es Mitglied bestellen, sofern die Stiftung innerhalb einer 

ihr von der Stiftungsbehörde gesetz,ten angemessenen Frist 

kein neues Mitglied bestellt hat. 

(2) Die Stiftungsbehörde kann einem Mitglied eines Stif

tungsorgans unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 

Satz 1 die Ausübung seiner Tätigkeit einstweilen unter

sagen. 

§13 

Anzeigepflicht 

(1) Der Stiftungs behörde sind im voraus anzureigen 

1. die Aufnahme von Darlehen, die übernahme von 

Bürgschaften, die Veräußerung und Belastung von 

Grundstücken und die Begründung sonsHger Verpflich-

tungen, wenn die Erfüllung der Verpflichtungen das 

Stiftungsvermögen besonders belasten kann, 

2. unentgeltliche Zuwendungen der Stiftung, die nicht der 

Erfünung des Stiftungszwecks dienen, 

3. die Annahme unentgeltlicher Zuwendungen, wenn sie 

mit das Stiftungsvermögen besonders belastenden Be

dingungen oder Auflagen verbunden sind und 

4. Rechtsgeschäfte der Stiftung mit Mitgliedern von Stif-

tungsorganen. 

Eine Maßnahme, die nach Satz 1 anzuzeigen ist, darf erst 

durchgeführt werden, wenn die Stiftungsbehörde ihre 

Rechtmäßigkeit bestätigt oder die Maßnahme nicht inner

halb von zwei Wochen beanstandet hat. Die Stiftungs

behörde kann einer Stiftung für bestimmte Arten von an

zeigepflichtigen Maßnahmen allgemein BefTeiung von der 

Anreigepflicht erteiilen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Stiftungen, die ausschließlich 

dem Wohl einer oder mehrerer bestimmter Familien die-

nen. 

§ 14 

ZweCkänderung, Zusammenlegung, Aufhebung 

(I) Zuständig für Maßnahmen nach § 87 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches ist die Stiftungsbehörde. 

(2) Die Stiftungsorgane können den Stiftungszweck än

dern, die Stiftung mit einer anderen zusammenlegen oder 

sie aufheben, soweit dies in der Satzung vorgesehen ist. 

Die Maßnahmen bedürfen der Genehmigung der Stif

tungsbehörde. Mit der Genehmigung der Zusammenle

gung wird die neue Stiftung rechtsfähig. Das Vermögen 

der zusammengelegten Stiftungen geht auf die neue Stif

tung über. 

(3) Unter den Voraussetzungen des § 87 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches kann die Stiftungsbehörde mehrere Stiftun

gen zusammenlegen. Die Stiftungsbehörde gibt der neu

en Stiftung eine Satzung oder ändert die Satzung der auf

nehmenden Stiftung. Absatz 2 Satz 4 gilt entsprechend. 

,§ 15 

V'ermögensanfall 

Enthält das Stiftungsgeschäft keine Bestimmung über den 

Vermögensanfall, fällt das Vermögen mit dem Erlöschen 

der Stiftung an das Land. Das Land hat bei der Verwen

dung des Vermögens den Stiftungszweck tunlichst zu be

rücksichtigen. 
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§ 16 

Bekanntmachungen 

Die Genehmigung und das Erlöschen der Stiftung sowie 

das Zusammen:legen von Stiftungen sind von der Stif

tungsbehörde im Staats anzeiger bekanntzumachen. 

DRITTER TEIL 

Stiftungen des öffentlichen Rechts 

§ 17 

Errichtung 

(1) Eine Stiftung des öffentlichen Rechts wird durch Stif

tungsakt errichtet. 

(2) Eine Stiftung des öffentlichen Rechts kann nur für 

Zwecke errichtet werden, die der Erfüllung öffentlicher 

Aufgaben von besonderem Interesse dienen. 

(3) Die dauernde und nachhaltige Erfüllung des Stiftungs

zwecks muß gesichert erscheinen. 

§ 18 

Entstehung 

(1) Eine Stiftung des öffentlichen Rechts entsteht durch 

den Stiftungsakt und die Verleihung der öffentlich-recht

lichen Rechtsfähigkeit. Stiftungen des Landes entstehen 

durch den Stiftungsakt der Landesregierung. 

(2) Die öffentlich-rechtliche Rechtsfähigkeit wird durch 

die Stiftungsbehöl'de verliehen. Ist das Land Mitstifter, 

wird die Rechtsfähigkeit durch die Landesregierung ver

liehen. Einer Stiftung wird die Rechtsfahigkeit auch dann 

durch die Landesregierung verliehen, wenn ihre Satzung 

der Genehmigung nach § 3 des Landesbeamtengesetzes 

bedarf. 

§ 19 

Geltende Rechtsvorschriften 

Auf Stiftungen des öffentlichen Rechts sind die Vorschrif

ten des Zweiten Teils über das Stiftungs geschäft und die 

Stiftungssatzung (§ 6), die Stiftungsverwaltung und das 

Stiftungsvermögen (§ 7 Abs.l und 2), den Vermögensan

faU (§ 15) und die Bekanntmachungen (§ 16) entsprechend 

anzuwenden. Im übrigen gelten die Bestimmungen des 

Teiles VI der Landeshaushaltsordnung und die nachste

henden Vorschriften. 

§ 20 

Rechtsaufsidlt 

(1) Die Stiftungen stehen unter der Rechtsaufsicht des 

Landes. Sie beschränkt sich darauf, zu überwachen, daß 

die Verwaltung der Stiftungen die Gesetze, den Stiftungs

akt und die Stiftungssatzung beachtet. 

(2) Die §§ 120 bis 124 der Gemeindeordnung gelten ent

sprechend. 

(3) §§ 12 und 13 sind anzuwenden. 

(4) Ansprüche der Stiftung gegen Mitglieder von vertre

tungsberechtigten Organen werden von der Stiftungsbe

hörde im Namen und auf Kosten der Stiftung geltend ge

macht. 

(5) Rechtsaufsichtsbehörde ist die Stiftungsbehörde. Ober

ste Rechtsaufsichtsbehörde ist in den Fällen des § 3 Abs. 1 

das Ministerium, in dessen Geschäftsbereich der Zweck 

der Stiftung überwiegend fällt. 

§ 21 

Zweckänderung, Zusammenlegung, Aufhebung 

(1) § 14 Abs. 2 ist anzuwenden. 

(2) Ist die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich ge

worden, kann die Stiftungsbehörde den Stiftungszweck 

ändern oder die Stiftung aufheben. 

(3) Ist die Erfüllung des Zwecks einer oder mehrerer Stif

tungen unmöglich geworden, können sie von der Stif

tungsbehörde mit einer fortbestehenden Stiftung zusam

mengelegt werden. Die Stiftungsbehörde kann die Sat

zung der aufnehmenden Stiftung ändern. Das Vermögen 

der aufgenommenen Stiftungen geht auf die aufnehmende 

Stiftung über. 

(4) Ist die Erfüllung des Zwecks mehrerer Stiftungen un

möglich geworden, kann die Stiftungsbehörde die Stiftun

gen zu einer neuen rechtsfähi:gen Stiftung zusammenle

gen. Die Stiftungsbehörde gibt der neuen Stiftung eine 

Satzung. Das Vermögen der zusammengelegten Stiftungen 

geht auf die neue Stiftung über. 

VIERTER TEIL 

Besondere Arten von Stiftungen 

1. Abschnitt 

Kirchliche Stiftungen 

§ 22 

Begriffsbestimmung 

Kirchliche Stiftungen sind rechtsfähige Stlfitungen, die 

1. überwiegend kirchlichen Aufgaben, insbesondere dem 

Gottesdienst, der Verkündigung, der Wohlfahrtspflege, 
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der Erziehung oder der Bildung zu dienen bestimmt 

sind und nach der Satzung der Aufsicht einer Kirche 

oder anderen Religionsgemeinschaft mit der Rechtsstel

lung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts (Reli

gionsgemeinschaft) unterstehen sollen, 

2. als kirchliche Stiftungen die Genehmigung oder die 

Verleihung der öffentlich-rechtlichen Rechtsfähigkeit 

erhalten haben, weil sim ihre Zwecke sinnvoll nur in 

organisatorischer Zuordnung zu einer Religionsge

meinschaft erfüllen lassen. 

§ 23 

Geltende Rechtsvorschriften 

Auf die kirchlichen Stiftungen finden die Vorschriften 

dieses Gesetzes Anwendung, soweit nachstehend nichts 

anderes bestimmt ist. 

§ 24 

Entstehung 

Der Antrag auf Genehmigung oder Verleihung der öf

fentlich-rechtlichen Rechtsfähigkeit kann für kirchliche 

Stiftungen nur von einer Religionsgemeinschaft gestellt 

werden. Kirchlichen Stiftungen wird die öffentlich-recht

liche Rechtsfähigkeit verliehen, wenn dies beantragt wird 

und wenn die Stiftungen öffentlichen Zwecken dienen. 

§ 25 

Stiftungsverwaltung, Sti/tungsaufsicht 

(1) Für die Verwaltung und Beaufsichtigung kirchlicher 

Stiftungen gelten die von der Religionsgemeinschaft er

lassenen Vorschriften. Sind solche nicht erlassen, sind die 

Vorschriften dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzuwen

den, daß die Aufgaben der Stiftungsbehörde insoweit 

dur<;h die zuständige Behörde der Religionsgemeinschaft 

wahrgenommen werden. 

(2) Für kirchliche Stiftungen, die für Zwecke des Gottes

dienstes und der Verkündigung bestimmt sind, kann die 

Religionsgemeinschaft die nam § 6 Abs. 2 und § 19 erfor

derlichen Satzungsbestimmungen ganz oder teilweise durch 

allgemeine Regelungen ersetzen. 

(3) Die Stiftungsbehörde kann aus wichtigem Grund Aus

künfte über die Vermögensverhältnisse sowie Nachweise 

über die ordnungsgemäße Verwaltung und Beaufsichti

gung einer kirchlichen Stiftung verlangen, die nicht für 

Zwecke des Gottesdienstes und der Verkündigung be

stimmt ist. 

§26 

Zweckänderung, Zusammenlegung, Aufhebung, 

Vermögensanfall 

(1) Die §§ 14 und 21 finden auf kirchliche Stiftungen, die 

für Zwecke des Gottesdienstes und der Verkündigung be

stimmt sind, mit der Maßgabe Anwendung, daß die Auf

gaben der Stiftungsbehörde insoweit durch die zuständige 

Behörde der Religionsgemeinschaft wahrgenommen wer

den und die getroffenen Maßnahmen der Stiftungsbehör

de mitzuteilen sind. Bei anderen kirchlichen Stiftungen 

können die nach §§ 14 und 21 vorgesehenen Maßnahmen 

der Stiftungsbehö~de nur im Einvernehmen mit der Reli

gionsgemeinschaft getroffen werden. 

(2) In den Vorschrif,ten über den Vermögensanfall (§§ 15 

und 19) tritt an die Stelle des Landes die Religionsgemein

schaft oder die von ihr bestimmte juristische Person. 

§ 27 

Stiftungsverzeichnis 

Das Stiftungsverzeichnis wird für kirchliche Stiftungen 

bei der obersten Behörde der Religionsgemeinschaft ge

führt. § 4 Abs. 3, §§ 40 und 41 sind auf kirchliche Stif

tungen nicht anzuwenden. 

§ 28 

Stiftungsbehörde 

Stiftungsbehörde ist für kirchliche Stiftungen das Kultus

ministerium. 

§29 

Redltsstellung bestehender Stiftungen 

(1) Stiftungen, die nach bisherigem Recht rechtsfähige 

kirchliche Stiftungen waren, und Anstalten, die nam bis

herigem Recht als rechtsfähige kirchliche Stiftungen gal

ten, sind kirchliche Stiftungen im Sinne dieses Gesetzes. 

(2) über die Eigenschaft einer bei Inkrafttreten dieses Ge

setzes bestehenden Stiftung als kirchliche Stiftung ent

scheidet auf Antrag die Stiftungsbehörde im Einverneh

men mit dem Ministerium, in dessen Geschäftsbereich der 

Zweck der Stiftung überwiegend fällt. Antragsberechtigt 

sind die staatlichen und kirchli'Chen Behörden, die die 

Verwaltung der Stiftung oder die Aufsicht über die Stif

tung beanspruchen, das vertretungsberechtigte Stiftungs

organ, der Stifter und seine Erben. 



· . 
! 

414 Gesetzblatt vom 14. Oktober 1977 Nr.16 

§ 30 

Stiftungen der Weltanschauungsgemeinschaften 

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten auch für Stif

tungen der Weltanschauungsgemeinschaften, die die 

RechtssteIlung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 

besitzen. 

2. Abschnitt 

Kommunale Stiftungen 

§ 31 

(1) Auf die Verwaltung und Wirtschaftsführung der ört

lichen Stiftungen im Sinne des § 101 der Gemeindeord

nung finden die Vorschriften der Gemeindeordnung An

wendung. Auf die Verwaltung und Wirtschaftsführung 

der übrigen· kommunalen Stiftungen finden die für die 

kommunalen Körperschaften und Anstalten des öffent

lichen Rechts geltenden Vorschriften Anwendung, bei de

nen sie errichtet sind. 

(2) Im übrigen finden die Vorschriften dieses Gesetzes 

mit folgender Maßgabe Anwendung: 

1. An die Stelle von § 8 Abs. 2 und 3, §§ 9 bis 13 und 

§ 20 Abs. 2 bis 5 treten die für die kommunalen Kör

perschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts gel

tenden Besti'mmungen über die Aufsicht. 

2. In den Vorschriften über den Vermögensanfall (§§ 15 

und 19) tritt an die Stelle des Landes die kommunale 

Körperschaft oder Anstatt des öffentlimen Rechts. 

3. Bekanntmachungen nach §§ 16 und 19 werden, wenn 

das Landratsamt nach Nummer 4 Stiftungsbehörde ist, 

nach den für die öffentlichen Bekanntmachungen des 

Landkreises geltenden Bestimmungen durchgeführt. 

4. Stiftungsbehörde im Sinne des § 3 Abs. 1 ist die Rechts

aufsi'chtsbehörde der Körperschaf.t oder Anstalt des öf

fentlichen Remts, bei der die Stiftung errichtet ist. 

3. Abschnitt 

Fid eiko mm i ß au flö s un gss t ift u n gen 

§32 

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten auch für Stiftun

gen, die aus Anlaß der Auflösung von Familienfideikom

missen errIchtet worden sind oder auf die sonst die aus 

Anlaß der Auflösung von Familienfideikommissen erlasse

nen Bestimmungen ganz oder teilweise Anwendung fin

den. 

FüNFTER TEIL 

Sonderregelung für den ehemals badischen LandesteU 

§ 33 

Geltungsbereich 

Die Bestimmungen dieses Teils gelten nur für Stiftungen 

im Sinne des badischen Stiftungsgesetzes in der Fassung 

vom 19. Juli 1918 (GVBl. S. 254), ausgenommen die 

kirchlichen Stiftungen nach §§ 3 und 5 des badischen Stif

tungsgesetzes. Die Rechtsstellung der übrigen Stiftungen 

bleibt unberührt. 

§ 34 

Weltliche Ortsstiftungen 

(1) Weltliche Ortsstiftungen, die ausschließlich privaten 

Zwecken dienen, sind Stiftungen des bürgerlichen Rechts. 

(2) Die übrigen weltlichen Orts stiftungen, ausgenommen 

Stiftungen nach § 16 Abs.l des badischen Stiftungsge

setzes, sind rechtsfähige örtlime Stiftungen im Sinne des 

§ 101 der Gemeindeordnung. 

§ 35 

Weltliche Distrikts- und Landesstiftungen 

(1) Die weltlichen Distrikts- und Landesstiftungen nach 

§ 32 des badischen Stiftungsgesetzes und die Stiftungen 

nach § 16 Abs. 1 des badischen Stiftungsgesetzes werden 

ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Stiftungen des 

bürgerlimen Rechts. Sie können bis zum Ablauf von sechs 

Monaten nach Inkrafttreten dieses Gesetzes bei der Stif

tungsbehörde beantragen, die RechtssteUung einer Stif

tung des öffentlichen Rechts ZIU behalten. Liegen die Vor

aussetzungen der Verleihung der öffentlich-rechtlichen 

Rechtsfähigkeit nam diesem Gesetz vor, kann die Stif

tungsbehörde feststellen, daß die Stiftung die Rechtsstel

lung einer Stiftung des öffentlichen Remts behält. 

(2) Von der Umwandlung nach Absatz 1 Satz 1 ausge

nommen bleiben die folgenden Stiftungen: 

1. Vereinigte Studienstiftungenverwaltung der Universität 

Freiburg 

2. Vereinigte Studienstiftungenverwaltung der Universität 

Heidelberg 

3. Unterländer Studienfonds Heidelberg 

4. Orthopädische KHnik. und Poliklinik der Universität 

Heidelberg 

5. Vereinigte Stiftungen der Universitätskinderklinik Hei

delberg 

6. Zähringer Stiftung Karlsruhe. 
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(3) Kreisstiftungen nach § 33 des badischen Stiftungsge

setzes, die ausschließlich privaten Zwecken dienen, sind 

Stiftungen des bürgerlichen Rechts. Die Verwaltung und 

Wirtschaftsführung der übrigen Kreisstiftungen nach § 33 

des badischen Stiftungsgesetzes richtet sich nach § 31 Abs. 

1 Satz 2. 

§ 36 

Sonstige Stiftungen 

Sonstige Stiftungen sind ,Stiftungen des bürgerlichen 

Rechts. 

§ 37 

Verwaltung 

Bis zur Genehmigung nach § 39 Abs. 2 Satz 4 werden die 

Stiftungen im Sinne des § 33 von den bestehenden Stif

tungsorganen verwaltet. 

§ 38 

Freistellung von Abgaben und Kosten 

Für Rechtshandlungen, die bei der Durchführung dieses 

Teils notwendig werden, werden Abgaben und Kosten des 

Landes und der seiner Aufsicht unterstehenden juristi

schen Personen des öffentlichen Rechts, insbesondere Ko

sten nach dem Gerichtskostengesetz und der Kostenord

nung, einschließlich der Beurkundungs- und Beglaubi

gungsgebühren, nicht erhoben. 

SECHSTER TEIL 

Schlußbestimmungen 

§ 39 

Bestehende Stiftungen 

(1) Auf bestehende Stiftungen finden die Vorschriften die

ses Gesetzes Anwendung. 

(2) Stiftungen, die keine Satzung oder eine nicht den Vor

schriften dieses Gesetzes entsprechende Satzung haben, 

sind verpflichtet, den Stiftungsbehörden innerhalb eines 

Jahres, kirchliche stiftungen innerhalb von zwei Jahren, 

nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine Satzung vorzule

gen, die mit den Vorschriften dieses Gesetzes überein

stimmt. Zuständig für den Beschluß über den Erlaß oder 

die Änderung der Satzung sind die in der Satwng oder 

dem Stiftungsgeschäft bestimmten Organe. Fehlt eine 

solche Satzungsbestirnmung, ist das oberste Beschlußorgan 

der Stiftung zuständig. Die Satwng bedarf der Genehmi

gung der Stütungsbehörde. Die Genehmigung gilt als er-

teilt, wenn dioe Stiftungsbehörde die Satzung nicht inner

halb von sechs Monaten beanstandet. 

(3) Rechte und Pflichten, die sich aus den bei Inkrafttreten 

dieses Gesetzes bestehenden Verträgen mit den Kirchen 

ergeben, bleiben von den Vorschriften dieses Gesetzes un

berührt. 

§40 

Anzeige bestehender Stiftungen zum Stiftungsverzeichnis 

Bestehende Stiftungen haben dem nach § 4 Abs. 1 zustän

digen Regierungspräsidium bis zum Ab1auf eines Jahres 

nach Inkrafttreten dieses Gesetzes anzuzeigen 

1. Name, 

2. Sitz, 

3. Zweck, 

4. Vertretungsberechtigung und Zusammensetzung der 

vertretungs berechtigten Organe der Stiftung und 

5. soweit dies möglich ist, Tag der Verleihung der Rechts

fähigkeit und verleihende Stelle. 

§ 41 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr

lässig eine Anzeige nach § 9 Abs. 2 Nr. 1 oder nach § 40 

nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 

erstattet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße ge

ahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 

des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist das Regie

rungspräsidium. 

§ 42 

Anderung des württembergischen Gesetzes 

über die Kirchen 

Das würti. Gesetz über die Kirchen vom 3. März 1924 

(RegBl. S. 93), zuletzt geändert durch das Zweite Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes über die Erhebung von Steu

ern durch öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften in 
Baden-Württemberg vom 10. Februar 1976 (GBI. S. 98) 

wird wie folgt geändert: 

1. §§ 7 bis 9, 60 und 61 werden aufgehoben. 

2. § 56 a erhält folgende Fassung: 

»§ 56 a 

Kirchliche Beamte im Sinne dieses Gesetzes sind die 

Angestellten der. kirchlichen Körperschaften und Stü-
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tun gen des öffentllichen Rechts, die in einem öffentlich

rechtlichen Dienstverhältnis stehen, ohne die Geist

lichen.« 

3. § 67 erhält folgende Fassung: 

»§ 67 

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden 

die Befugnisse, die es dem Staat vorbehält, von dem 

Kultusministerium wahrgenommen.« 

§ 43 

Anderung der Gemeindeordnung 

§ 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in 

der Fassung vom 22. Dezember 1975 (GBI. 1976 S. 1) 

wird wie folgt geändert: 

1. Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung: 

»(2) Bei nichtrechtsfähigen Stiftungen kann die Ge

meinde unter den Voraussetzungen des § 87 Abs.l 

des Bürgerlichen Gesetzbuches den Stiftungszweck än

dern, die Stiftung mit einer anderen nichtrechtsfähigen 

örtlichen Stiftung zusammenlegen oder sie aufheben, 

wenn der Stifter nichts anderes bestimmt hat; Beschlüs

se hierüber sind der Rechtsaufsichtsbehörde vorzule

gen. 

(3) Enthält das Stiftungsgeschäft keine Bestimmung 

über den Vermögensanfall, fällt das Vermögen nicht

rechtsfähiger Stiftungen an die Gemeinde. Die Ge

meinde hat bei der Verwendung des Vermögens den 

Stiftungszweck tunlichst zu berücksichtigen.« 

2. Der bishedge Absatz 3 wird Absatz 4. 

§ 44 

Anderung des Baden-Württembergischen 

Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch 

In § 3 Abs. 2 des Baden-Württembergischen Ausführungs

gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Ba.Wü.AGBGB) 

vom 26. November 1974 (GBI. S. 498) werden die Wor

te »bei Stiftungen die Genehmigungsbehörde« gestrichen. 

§ 45 

Aufhebung von Vorschriften 

Vorschriften, die diesem Gesetz entsprechen oder wrder

sprechen, werden aufgehoben. Insbesondere werden im 

jeweiligen Geltungsbereich aufgehoben: 

1. a) Das bad. Gesetz, die Rechtsverhältnisse und die 

Verwaltung der Stiftungen betreffend, vom 5. Mai 

1870 in der Fassung des badischen Stiftungsge

setzes vom 19. Juli 1918 (GVBI. S. 254), 

b) die bad. Verordnung, den Vollzug des Gesetzes 

über die Rechtsverhältnisse und die Verwaltung der 

Stiftungen betreffend, vom 19. Mai 1870 (GVBl. S. 

464) in der Fassung der Verordnung vom 9. De

zember 1922 (GVBl. S. 880), 

c) die bad. Verordnung, die Verfügung über die Pfand

rechte der Stiftungen betreffend, vom 7. März 1903 

(GVBI. S. 95), 

d) die bad. Verordnung vom 14. März 1905 (GVBl. 

S. 197) mit der Anweisung für die Verwaltung und 

Rechnungsführung der weltlichen Ortsstiftungen 

(Stiftungsrechnungsanweisung), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 6. April 1961 (GBI. S. 143), 

e) die bad. Verordnung über die Verwaltungs- und 

Rechnungsführung der weltlichen Distrikts- und 

Landesstiftungen vom 30. November 1921 (GVBl. 

1922 S. 17) in der Fassung der Verordnung vom 

22. November 1973 (GBi. S. 459), 

f) die bad. Verordnung zum Vollzug des Stiftungsge

setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 

12. Januar 1927 (GVBI. S. 4) in der Fassung der 

Verordnung vom 10. Februar 1958 (GBI. s. 78); 

2. a) § 3 der württ. Verordnung über die neueren Reli

gionsgesellschaften des öffentlichen Rechts vom 14. 

Juli 1928 (RegBl. S. 216), 

b) die württ. VerordnUll'g über die kirchlichen Stiftun

gen vom 10. September 1929 (RegBI. S. 300), 

c) Artikel 26 und 27 des württ. Gesetzes über die Auf

lösung der Fideikommisse vom 14. Februar 1930 

(RegBI. S. 21), 

d) Artikel 133 des württ. Ausführungsgesetzes zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch und zu anderen Reichs

justizgesetzen (AGBGB) vom 29. Dezember 1931 

(RegBl. S. 545); 

3. a) Artikel 1 bis 4 und Artikel 5 § 2 des prruß. Ausfüh

rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbucli vom 

20. September 1899 (GS S. 177), 

b) Artikel 4 und 5 der preuß. Ausführungsverordnung 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 16. November 

1899 (GS S. 562), 

c) das preuß. Gesetz über die .Änderungen von Stif

tungen vom 10. Juli 1924 (GS s. 575); 

4. a) §§ 7 und 18 des Gesetzes über das Erlöschen der 

Familienfideikommisse und sonstiger gebundener 

Vermögen vom 6. JuH 1938 (RGBt. I S. 825), 
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b) §§ 11 bis 13, § 14 Abs. 2 bis 4 und §§ 15 bis 26 der 

Verordnung zur Durchführung und Ergänzung des 

Gesetzes über das Erlöschen der Familienfideikom

misse und sonstiger gebundener Vermögen vom 

20. März 1939 (RGBl. I S. 509), 

c) die Verordnung über Familienstiftungen vom 17. 

Mai 1940 (RGBl. I S. 806), 

d) Nummer 1 der Anlage zu § 1 Abs. 2 des Landes

justizkostengesetzes in der Fassung vom 25. März 

1975 (GBi. S. 261); die bisherigen Nummern 2 

bis 4 der Anlage, geändert durch § 47 des Gesetzes 

zur Ausführung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

und von Verfahrens gesetzen der ordentlichen Ge

richtsbarkeit (AGGVG) vom 16. Dezember 1975 

(GBl. S. 868), werden Nummern 1 bis 3. 

§ 46 

lnkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 

Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

STUTIGART, den 4. Oktober 1977 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

DR. FILBINGER 

GLEICHAUF 

DR.HAHN 

GRIESINGER 

SCIDESS 

TEUFEL 

Zweite VerOl'dnung deI' Landesl'egierung 

zur Änderung deI' VeI'ordnung über die AI'beitszeit 

der Beamten und RichteI' des Landes 

Vom 27, September 1977 

Auf Grund von § 83 Abs . .1 Satz 1 des Landesbeamten

gesetzes (LBG) in der Fassung vom 27. Mai 1971 (GBl. 

S, 225) und von § 8 des Landesrichtergesetzes (LRiG) in 

der Fassung vom 19, Juli 1972 (GBl. S. 432) wird ver

ordnet: 

§ 1 

Die Verordnung der Landesregierung über die Arbeits

zeit der Beamten und Richter des Landes vom 7. Dezem

ber 1971 (GBl. S. 486), geändert durch Verordnung vom 

8. Juli 1975 (GBl. S. 598), wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 a Abs. 1 und 3 bis 5 und in § 8 wird jeweils die 

Zahl »18.30« durch dieZah1 »17,30« ersetzt, 

2. § 5 a Abs. 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

»Bei durchgehender Arbeitszeit endet der Dienst am 

Abendsprechtag um 17.30 Uhr.«. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 

in Kraft. 

STUTIGART, den 27. September 1977 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 

DR. FILBINGER 

DR.BENDER 

WEISER 

DR.HAHN 

GLEiCHAUF 

GRIESINGER 

TEUFEL 

SCHIESS 

DR.EBERLE 

AoORNO 

Verordnung des :Mlnisteriums für Arbeit, 

Gesundheit und Sozialordnung über die 

Übertragung besoldungsrechtlicheI' 

Zuständigkeiten in seinem Geschäftsbereich 

Vom 15. September 1977 

Auf Grund von § 5 Abs. 2 und 3 des Landesverwaltungs

gesetzes (LVG) in der Fassung vom 1. April 1976 (GBl. 

S. 325) wird verordnet: 

§ 1 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Sozialord

nung überträgt die ihm gemäß § 66 Abs. 1 des Bundes

besoldungsgesetzes zustehende Befugnis zur Kürzung des 

Anwärtergrundbetrags auf das Landesversorgungsamt 

und die Regierungspräsidien, soweit diese Behörden für 

die Ernennung der Beamten auf Widerruf im Vorberei

tungsdienst.zuständig sind, sowie auf den Präsidenten des 

Landesarbeitsgericbts. 

§2 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 

in Kraft. 

STU'ITGART, den 15, September 1977 GRIESINGER 

VerOl'dnung des Kultusministeriums 

ZUl' ÄndeI'ung der Verordnung über die Zweite 

PI'üfung für das Lehramt an 

Grund- und Hauptschulen 

Vom 22. September 1977 

Auf Grund von § 10 Buchst. a des Gesetzes über die Aus

bildung der Volksschullehrer vom 21. Juli 1958 (GBl. 
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S. 188) und § 17 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes (LBG) 

in der Fassung vom 27. Mai 1971 (GBI. S. 225) wird im 

Benehmen mit dem Innenministerium verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Kultusministeriums über die Zweite 

Prüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen 

vom 1. April 1970 (GBI. S. 177) wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

»(1) Zur Prüfung werden nur Bewerber zugelassen, die 

1. an der Ausbildung nach der Verordnung des Kultus

ministeriums über die Ausbildung der Grund- und 

Hauptschullehrer für die Zweite Prüfung für das 

Lehramt an Grund- und Hauptschulen in der je

weils geltenden Fassung Zlum Zeitpunkt der Mel

dung zur Prüfung teilnehmen oder teilgenommen 

haben, 

2. längstens vier Jahre vor dem Meldetermin :zur Prü

fung nach dieser Verordnung die Erste Prüfung für 

das Lehramt an Grund- und Hauptschulen abgelegt 

haben.«. 

2. § 5 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 Buchst. d werden die Worte »wäh

rend der Probezeit« durch die Worte »nach § 4 

Abs. 1 Nr. 1« ersetzt. 

b) Nummer 1 Buchst. e wird gestrichen. 

q) In Nummer 2 werden nach dem Wort »Bewerbers« 

die Wor,te », das mit einer Bewertung nach § 11 ab

schließt« angefügt. 

d) In Nummer 3 Halbsatz 4 werden nach dem Wort 

»Schule« die Wotte », das mit einer Bewertung nach 

§ 11 abschließt. « angefügt. 

3. In § 8 Abs. 4 Satz 1 werden die Worte »nach § 11 

Nr.2« durch die Worte »mit einer Note gemäß § 11« 

ersetzt. 

4. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte »oder an den 

entsprechenden Stufen der Sonderschule« gestrichen. 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden die Worte »nach § 11 

Nr.l« durch die Worte »mit einer Note gemäß 

§ 11« ersetzt. 

c) Absatz 6 Satz 1 Halbsatz 1 erhält folgende Fassung: 

»Der Prüfungsausschuß ermittelt im Anschluß an 

die Bewertung der von ihm abgenommenen Unter

richtsstunden die Endnote für die Prüfung der 

Lehrfähigkeit gemäß § 11;«. 

d) In Absatz 7 wird das Wort »Gesamtnote« durch das 

Wort »Endnote« erset71f:. 

5. § 10 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte »nach § 11 Nr. 1« durch 

die Worte »mit einer Note gemäß § 11« ersetZlt. 

b) In Satz 2 werden die Worte »Gesamtnote nach § 11 

Nr.2« durch die Worte »End note gemäß § 11« er

setzt. 

6. § 11 erhält fo}gende Fassung: 

»§ 11 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

Die Leistungen in den einzelnen Prüfungsteilen sind 

wie folgt zu bewerten: 

sehr gut 

gut 

(1) eine Leistung, die den Anforderun

gen in besonderem Maße ent

spricht; 

(2) eine Leistung, die den Anforderun

gen voll entspricht; 

befriedigend (3) eine Leistung, die im aUgemeinen 

den Anforderungen entspricht; 

ausreichend (4) eine Leistung, die zwar Mängel 

aufweist, aber im ganzen den An

forderungen noch entspricht; 

mangelhaft (5) eine Leistung, die denAnfor&run

gen nicht entspricht, jedoch erken

nen läßt, daß die notwendigen 

Grundkenntnisse vorhanden sind 

und die Mängel in a<bsehbarer Zeit 

behoben werden könnten; 

ungenügend (6) eine Leistung, die denAnforderun

gen nicht entsprkht und bei der 

selbst die Grundkenntnisse so !.ük

kenhaft sind, daß die Mängel in 

absehbarer Zeit nicht behoben wer

den könnten. 

Es können Zwischennoten (halbe Noten) erteilt wer

den. Wird die Endnote in einem Prüfungsteil aus meh

reren Einzelnoten gebildet, können als Einzelnoten 
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Viertelnoten erteilt werden. Die Endnote ist auf zwei 

Dezima!lstellen zu erre.chnen und auf die nächste volle 

oder halbe Note zu runden. Dabei ist die errechnete 

Dezimalnote, wenn sie genau in der Mit,te zwischen ei

ner vollen und einer halben Note liegt, stets auf die 

nächste schlechtere Note ru runden.«. 

7. § 12 erhält folgende Fassung: 

»§ 12 

Feststellung des Prüjungsergebnisses 

(1) Das Prüfungsamt ermittelt nach Abschluß der Prü

fung für jeden Bewerber die Gesamtnote der Prüfung 

und stellt fest, ob er die P.rüfung bestanden oder nicht 

bestanden hat. Für die Berechnung der Gesamtnote 

wird die Endnote in der Lehrfähigkeit doppelt, die 

Endnoten in den übrigen Prüfungsteilen werden je

weils einfach gezählt und hieraus der Durchschnitt er

rechnet. Bei dieser Berechnung sind in der Lehrfähig

keit und der mündlichen Prüfung die ungerundeten 

Endnoten einzubringen. 

(2) Das Gesamtergebnis der Prüfung lautet bei einem 

Durchschnitt 

von 1,0 bis 1,4 

von 1,5 bis 2,4 

von 2,5 'bis 3,4 

von 3,5 bis 4,0 

mit Auszeichnung bestanden 

gut bestanden 

befriedigend bestanden 

bestanden. 

(3) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn in jedem 

Prüfungsteil nicht mindestens die Endnote »ausrei

chend« (4,0) erreicht ist. 

(4) Das Prüfungsamt fertigt eine Niederschrift, in der 

festgestellt wird: 

1. die Besetzung des Prüfungsamtes, 

2. die Endnote der schriftlichen Arbeit, 

3. die Einzelnoten und die Endnote der Prüfung der 

Lehrfähigkeit, 

4. die Einzelnoten und die Endnote der mündlichen 

Prüfung, 

5. das Gesamtergebnis der Prüfung. 

Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Stell

vertretenden Vorsitzenden des Prüfungsamtes zu un

terschreiben und zu den Prüfungsakten zu nehmen.«. 

8. § 13 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

»(1) Wer die Prüfullig bestanden hat, erhält ein Prü

fungszeugnis. Bei der Gesamtnote ist in einem Klam

merzusatz die rechnerisch ermittelte Durchschnittsnote 

anzugeben.«. 

9. Die Anlage wird aufgehoben. 

Artikel 2 

Die Vorschriften des Artikels 1 Nr.6 und 7 finden auf 

Bewerber, die im Jahre 1977 mit der Prüfung beginnen, 

keine Anwendung. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 

in Kraft. 

STUTIGART, den 22. September 1977 

DR.HAHN 

Verordnung des Kultusministeriums 

zur Änderung der Verordnung über die 

Ausbildung der Volksschullehrer während 

der Probezeit 

Vom 22. September 1977 

Auf Grund von § 10 Buchst. b des Gesetzes über die Aus

bildung der Volksschullehrer vom 21. Juli 1958 (GBI. 

S. 188) und § 17 Abs. 2 des Landesbeamtengesetzes (LBG) 

in der Fassung vom 27. Mai 1971 (GBI. S. 255) wird im 

Benehmen mit dem Innenministerium verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbil

dung der Volksschullehrer während der Probezeit vom 

19. Januar 1966 (GBI. S. 21) wird wie folgt geändert: 

1. Die überschrift der Verordnung erhält folgende Fas

sung: 

»Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbil

dung der Grund- und Hauptschullehrer für die Zweite 

Prüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschu

len«. 

2. §§ 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

»§ 1 

Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Bewerber, die die Erste Prüfung für das Lehramt 

an Grund- und Hauptschulen in Baden-Württemberg 

oder eine vom Kultusministerium als gleichwertig an

erkannte Prüfung bestanden haben, können zu der in 

den nachfolgenden Vorschriften geregelten Ausbildung 

rugelassen werden~ 
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(2) Bewerbern, die eine der nach dieser Verordnung 

abzuleistenden Ausbildung gleichwertige Ausbildung 

nachweisen können, kann diese Ausbildung durch das 

Kultusministerium angerechnet werden. 

§2 

Art und Dauer der Ausbildung 

Die Ausbildung umfaßt die Teilnahme an Seminaren 

und die Ausbildung an der Schule. Sie dauert drei 

Schulhalbjahre. «. 

3. § 3 Satz 5 wird gestrichen. 

4. § 4 Satz 5 wird gestrichen. 

An:ikel2 

Die Ausbildung nach der in. Artikel 1 genannten Ver

ordnung dauen: für Bewerber, die vor dem 1. August 1977 

zu dieser Ausbildung zugelassen worden sind, vier Schul

halbjahre. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 

in Kraft. 

STUTIGART, den 22. September 1977 

DR.HAHN 

Verkündung im Staatsanzeiger 

Gemäß § 2 des Gesetzes über die Verkündung von Rechts

verordnungen vom 1. März 1954 (GBI. S. 27) in der Fas

sung vom 18. November 1957 (GBL S. 139) wird auf die 

folgende im Staatsanze1ger für Baden-Württemberg ver

kündete Rechtsverordnung hingewiesen: 

Bezeichnung 
der Verordnung 

Verkündet im 
Staats anzeiger 

Nr. vom 

Rechtsverordnung des Re- 62 6.8.1977 

gierungspräsidituns KarIs-

ruhe über die Festsetzung 

eines Wasserschutzgebietes 

im Einzugsbereich des Was-

serwerkes Dvesheim der 

Energie- und Wasserwerke 

Rhein-Neckar-AG Mann-

heim auf Gemarkung Dves-

heim im Rhein-Neckar-

Kreis. Vom 11. Juli 1977. 

Berichtigung 

Tag des 
Inkrafttretens 

7.8.1977 

der BekanntmacbWlg der NeufassWlg der GemeindeordnWlgfür 

Baden-WUrttemberg vom 22. Dezember 1975 (GBI.1976 S.l) 

In § 62 Abs. 2 Satz 4 ist die Zahl »4« zu streichen und 

durch die Zahl »5« zu ersetzen. 
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